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1. BAUTEN IN DER LANDWIRTSCHAFTSZONE 

Art. 16 RPG Landwirtschaftszonen 
1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der 
Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen 
Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das: 

a. sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung 
der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird; oder 

b. im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll. 
2 Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden. 
3 Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen 
Rechnung. 

 

1.1. Gebunden an die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

1.1.1. Zonenkonform mit der Landwirtschaftszone 

Art. 16a RPG Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
1 Zonenkonform sind Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den 
produzierenden Gartenbau nötig sind. Vorbehalten bleibt eine engere Umschreibung der Zonenkonformität im 
Rahmen von Artikel 16 Absatz 3. 
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1.1.1.1. Bodenabhängige Bewirtschaftung 

Art. 34 RPV Allgemeine Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
1 In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, wenn sie der bodenabhängigen 
Bewirtschaftung (...) 

 

1.1.1.2. Aufbereitung, Lagerung, Verkauf 

Art. 34 RPV Allgemeine Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
2 Zonenkonform sind zudem Bauten und Anlagen, die der Aufbereitung, der Lagerung oder dem Verkauf 
landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Produkte dienen, wenn: 

a. die Produkte in der Region und zu mehr als der Hälfte auf dem Standortbetrieb oder auf den in einer 
Produktionsgemeinschaft zusammengeschlossenen Betrieben erzeugt werden; 

b. die Aufbereitung, die Lagerung oder der Verkauf nicht industriell-gewerblicher Art ist; und 

c. der landwirtschaftliche oder gartenbauliche Charakter des Standortbetriebs gewahrt bleibt. 

 

1.1.1.3. Innere Aufstockung 

Art. 16a RPG Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden 
Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, bleiben in jedem Fall zonenkonform. 

Art. 34 RPV Allgemeine Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
1 In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, wenn sie der bodenabhängigen 
Bewirtschaftung oder der inneren Aufstockung dienen (...) 

Art. 36 RPV Innere Aufstockungen im Bereich der Tierhaltung 
1 Als innere Aufstockung (Art. 16a Abs. 2 RPG) gilt die Errichtung von Bauten und Anlagen für die 
bodenunabhängige Tierhaltung, wenn der Betrieb nur mit dem Zusatzeinkommen voraussichtlich längerfristig 
bestehen kann, und wenn: 

a. der Deckungsbeitrag der bodenunabhängigen Produktion kleiner ist als jener der bodenabhängigen Produktion; 
oder 

b. das Trockensubstanzpotenzial des Pflanzenbaus einem Anteil von mindestens 70 Prozent des 
Trockensubstanzbedarfs des Tierbestandes entspricht. 

2 Deckungsbeitrags- und Trockensubstanzvergleich sind anhand von Standardwerten vorzunehmen. Sofern 
Standardwerte fehlen, ist auf vergleichbare Kalkulationsdaten abzustellen. 
3 Führt das Deckungsbeitragskriterium zu einem höheren Aufstockungspotenzial als das Trockensubstanzkriterium, 
so müssen in jedem Fall 50 Prozent des Trockensubstanzbedarfs des Tierbestandes gedeckt sein. 

Art. 37 RPV Innere Aufstockungen im Bereich des Gemüsebaus und des produzierenden Gartenbaus 
1 Als innere Aufstockung (Art. 16a Abs. 2 RPG) gilt die Errichtung von Bauten und Anlagen für den 
bodenunabhängigen Gemüse- und Gartenbau, wenn: 

a. der Betrieb nur mit dem Zusatzeinkommen voraussichtlich längerfristig bestehen kann; und 

b. die bodenunabhängig bewirtschaftete Fläche 35 Prozent der gemüse- oder gartenbaulichen Anbaufläche des 
Betriebs, jedenfalls aber 5000 m2, nicht übersteigt. 

2 Als bodenunabhängig gilt die Bewirtschaftung, wenn kein hinreichend enger Bezug zum natürlichen Boden 
besteht.  
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1.1.1.4. Intensivlandwirtschaftszonen 

Art. 16a RPG Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
3 Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, können als zonenkonform bewilligt werden, 
wenn sie in einem Gebiet der Landwirtschaftszone erstellt werden sollen, das vom Kanton in einem 
Planungsverfahren dafür freigegeben wird. 

Art. 38 RPV Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen 

Der Kanton legt im Rahmen seiner Richtplanung oder auf dem Wege der Gesetzgebung die Anforderungen fest, die 
bei der Ausscheidung von Zonen nach Artikel 16a Absatz 3 RPG zu beachten sind; massgebend sind dabei die Ziele 
und Grundsätze nach den Artikeln 1 und 3 RPG. 

 

1.1.2. Nicht zonenkonform mit der Landwirtschaftszone 

1.1.2.1. Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe 

Art. 24b RPG Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe ausserhalb der Bauzonen 
1 Können landwirtschaftliche Gewerbe ohne eine zusätzliche Einkommensquelle nicht weiterbestehen, so können 
bauliche Massnahmen zur Einrichtung eines betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebs in bestehenden 
Bauten und Anlagen bewilligt werden. Die Anforderung nach Artikel 24 Buchstabe a muss nicht erfüllt sein. 
2 Der Nebenbetrieb darf nur vom Bewirtschafter des landwirtschaftlichen Gewerbes geführt werden. 
3 Die Existenz des Nebenbetriebs ist im Grundbuch anzumerken. 
4 Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe bilden Bestandteile des landwirtschaftlichen Gewerbes und unterstehen 
dem Realteilungs- und Zerstückelungsverbot nach den Artikeln 58–60 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19912 
über das bäuerliche Bodenrecht. 
5 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht betreffend die 
nichtlandwirtschaftlichen Nebengewerbe finden auf die Nebenbetriebe keine Anwendung. 

Art. 40 RPV Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe (Art. 24b RPG) 
1 Die Möglichkeit, in landwirtschaftlich nicht mehr benötigten Bauten und Anlagen einen betriebsnahen 
nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb einzurichten, steht ausschliesslich landwirtschaftlichen Gewerben im Sinne 
des bundesrechtlichen Begriffs gemäss Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19911 über das bäuerliche 
Bodenrecht offen. Diese müssen, um weiterbestehen zu können, auf das dadurch erzielte Zusatzeinkommen 
angewiesen sein. Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller hat dies mit einem Betriebskonzept nachzuweisen. 
2 Als betriebsnah gilt ein nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb, wenn er: 

a. innerhalb des Hofbereichs des landwirtschaftlichen Gewerbes liegt; 

b. so beschaffen ist, dass die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Gewerbes gewährleistet bleibt; 

c. der Hofcharakter im Wesentlichen unverändert bleibt. 
3 Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe müssen den gleichen gesetzlichen Anforderungen genügen wie 
vergleichbare Gewerbebetriebe in den Bauzonen. 
4 Es dürfen keine Personen angestellt werden, die überwiegend für den nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieb tätig 
sind. Vorbehalten bleiben Anstellungen für zeitlich befristete Arbeitseinsätze. 
5 Die Bewilligung fällt dahin, sobald die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Die zuständige 
Behörde stellt dies durch Verfügung fest. Auf Gesuch hin ist in einem neuen Bewilligungsverfahren zu entscheiden, 
ob der nichtlandwirtschaftliche Nebenbetrieb gestützt auf eine andere Bestimmung bewilligt werden kann. 
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1.2. Nicht oder nicht mehr an die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
gebunden (nicht zonenkonform) 

1.2.1. Änderungen für Wohnnutzungen 

Art. 24a RPG Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen ausserhalb der Bauzonen 
1 Erfordert die Änderung des Zwecks einer Baute oder Anlage ausserhalb der Bauzonen keine baulichen 
Massnahmen im Sinne von Artikel 22 Absatz 1, so ist die Bewilligung zu erteilen, wenn: 

a. dadurch keine neuen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung und Umwelt entstehen; und 

b. sie nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist. 
2 Die Ausnahmebewilligung ist unter dem Vorbehalt zu erteilen, dass bei veränderten Verhältnissen von Amtes 
wegen neu verfügt wird. 

Art. 24c RPG Bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
1 Bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr zonenkonform sind, 
werden in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. 
2 Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, teilweise geändert, 
massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. In jedem 
Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten. 

Art. 41 RPV Anwendungsbereich von Artikel 24c RPG 

Artikel 24c  RPG ist anwendbar auf Bauten und Anlagen, die seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen 
Recht erstellt oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung von Erlassen oder Plänen jedoch 
zonenwidrig geworden sind. 

Art. 42 RPV Änderungen an zonenwidrig gewordenen Bauten und Anlagen 
1 Änderungen an Bauten und Anlagen, auf die Artikel 24c RPG anwendbar ist, sind zulässig, wenn die Identität der 
Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentlichen Zügen gewahrt bleibt. Verbesserungen 
gestalterischer Art sind zulässig. 
2 Massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute oder 
Anlage im Zeitpunkt der Erlass- oder Planänderung befand. 
3 Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen gewahrt bleibt, ist unter Würdigung der gesamten 
Umstände zu beurteilen. Sie ist jedenfalls dann nicht mehr gewahrt, wenn: 

a. die zonenwidrig genutzte Fläche um mehr als 30 Prozent erweitert wird; Erweiterungen innerhalb des 
bestehenden Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet; oder 

b. die zonenwidrig genutzte Fläche innerhalb oder ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um insgesamt 
mehr als 100 m2 erweitert wird. 

4 Eine Baute oder Anlage darf nur wieder aufgebaut werden, wenn sie im Zeitpunkt der Zerstörung oder des 
Abbruchs noch bestimmungsgemäss nutzbar war und an ihrer Nutzung ein ununterbrochenes Interesse besteht. 
Sofern dies objektiv geboten erscheint, darf der Standort der Ersatzbaute oder -anlage von demjenigen der früheren 
Baute oder Anlage geringfügig abweichen. 

Art. 24d RPG Kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
1 Das kantonale Recht kann in landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Substanz erhalten sind, 
landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen zulassen. 
3 Bewilligungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nur erteilt werden, wenn: 

a. die Baute oder Anlage für den bisherigen Zweck nicht mehr benötigt wird, für die vorgesehene Nutzung geeignet 
ist und keine Ersatzbaute zur Folge hat, die nicht notwendig ist; 

b. die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur im wesentlichen unverändert bleiben; 
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c. höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und sämtliche 
Infrastrukturkosten, die im Zusammenhang mit der vollständigen Zweckänderung der Bauten und Anlagen 
anfallen, auf deren Eigentümer überwälzt werden; 

d. die landwirtschaftliche Bewirtschaftung des umliegenden Grundstücks nicht gefährdet ist; 

e. keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 

 

1.2.2. Änderungen für gewerblichen Gebrauch 

Art. 24a RPG Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen ausserhalb der Bauzonen 
1 Erfordert die Änderung des Zwecks einer Baute oder Anlage ausserhalb der Bauzonen keine baulichen 
Massnahmen im Sinne von Artikel 22 Absatz 1, so ist die Bewilligung zu erteilen, wenn: 

a. dadurch keine neuen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung und Umwelt entstehen; und 

b. sie nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist. 
2 Die Ausnahmebewilligung ist unter dem Vorbehalt zu erteilen, dass bei veränderten Verhältnissen von Amtes 
wegen neu verfügt wird. 

Art. 37a RPG Zonenfremde gewerbliche Bauten und Anlagen ausserhalb von Bauzonen 

Der Bundesrat regelt, unter welchen Voraussetzungen Zweckänderungen gewerblich genutzter Bauten und Anlagen 
zulässig sind, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt wurden oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne 
zonenwidrig geworden sind. 
 

Art. 43 RPV Zonenwidrig gewordene gewerbliche Bauten und Anlagen (Art. 37a RPG) 
1 Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen gewerblichen Bauten und Anlagen, können 
bewilligt werden, wenn: 

a. die Baute oder Anlage rechtmässig erstellt oder geändert worden is t; 

b. keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen; 

c. die neue Nutzung nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist; 

d. höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist; 

e. sämtliche Infrastrukturkosten, die im Zusammenhang mit der Zweckänderung der Bauten und Anlagen anfallen, 
auf den Eigentümer überwälzt werden; 

f. keine wichtigen Anliegen der Raumplanung entgegenstehen. 
2 Die zonenwidrig genutzte Fläche darf um 30 Prozent erweitert werden; Erweiterungen innerhalb des bestehenden 
Gebäudevolumens werden nur zur Hälfte angerechnet. 
3 Soll die zonenwidrig genutzte Fläche ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens um mehr als 100 m2 erweitert 
werden, so darf dies nur dann bewilligt werden, wenn die Erweiterung für die Fortführung des Betriebs erforderlich 
ist. 

 

1.2.3. Schützenswerte Bauten 

Art. 39 RPV Bauten in Streusiedlungsgebieten und landschaftsprägende Bauten 
2 Die Kantone können die Änderung der Nutzung bestehender, als landschaftsprägend geschützter Bauten als 
standortgebunden bewilligen, wenn: 

a. Landschaft und Bauten als Einheit schützenswert sind und im Rahmen der Nutzungsplanung unter Schutz 
gestellt wurden; 

b. der besondere Charakter der Landschaft vom Bestand der Bauten abhängt;  

c. die dauernde Erhaltung der Bauten nur durch eine Umnutzung sichergestellt werden kann; und 
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d. der kantonale Richtplan die Kriterien enthält , nach denen die Schutzwürdigkeit der Landschaften und Bauten zu 
beurteilen ist. 

3 Bewilligungen nach diesem Artikel dürfen nur erteilt werden, wenn: 

a. die Baute für den bisherigen Zweck nicht mehr benötigt wird; 

b. die Umnutzung keine Ersatzbaute zur Folge hat, die nicht notwendig ist; 

c. die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur im Wesentlichen unverändert bleiben; 

d. höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und sämtliche 
Infrastrukturkosten, die im Zusammenhang mit der vollständigen Zweckänderung anfallen, auf den Eigentümer 
überwälzt werden; 

e. die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der restlichen Parzellenfläche und der angrenzenden Parzellen nicht 
gefährdet ist; 

f. keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). 

Art. 24d RPG Kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
2 Das kantonale Recht kann überdies die vollständige Zweckänderung von als schützenswert anerkannten Bauten 
und Anlagen zulassen, wenn: 

a. diese von der zuständigen Behörde unter Schutz gestellt worden sind; und 

b. ihre dauernde Erhaltung nicht anders sichergestellt werden kann. 
3 Bewilligungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nur erteilt werden, wenn: 

a. die Baute oder Anlage für den bisherigen Zweck nicht mehr benötigt wird, für die vorgesehene Nutzung geeignet 
ist und keine Ersatzbaute zur Folge hat, die nicht notwendig ist; 

b. die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur im wesentlichen unverändert bleiben; 

c. höchstens eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Erschliessung notwendig ist und sämtliche 
Infrastrukturkosten, die im Zusammenhang mit der vollständigen Zweckänderung der Bauten und Anlagen 
anfallen, auf deren Eigentümer überwälzt werden; 

d. die landwirtschaftliche Bewirtschaftung des umliegenden Grundstücks nicht gefährdet ist; 

e. keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 

 

1.2.4. Bauten in Streusiedlungsgebieten 

Art. 39 RPV Bauten in Streusiedlungsgebieten und landschaftsprägende Bauten 
1 In Gebieten mit traditioneller Streubauweise, die im kantonalen Richtplan räumlich festgelegt sind und in denen 
die Dauerbesiedlung im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung gestärkt werden soll, können die 
Kantone als standortgebunden (Art. 24 Bst. a RPG) bewilligen: 

a. die Änderung der Nutzung bestehender Bauten, die Wohnungen enthalten, zu landwirtschaftsfremden 
Wohnzwecken, wenn sie nach der Änderung ganzjährig bewohnt werden; 

b. die Änderung der Nutzung bestehender Bauten oder Gebäudekomplexe, die Wohnungen enthalten, zu Zwecken 
des örtlichen Kleingewerbes (beispielsweise Käsereien, holzverarbeitende Betriebe, mechanische Werkstätten, 
Schlossereien, Detailhandelsläden, Wirtshäuser); der Gewerbeteil darf in der Regel nicht mehr als die Hälfte der 
Baute oder des Gebäudekomplexes beanspruchen. 
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2. BAUTEN IN ANDEREN ZONEN 
 

2.1. Weitere Nutzungszonen 

Art. 18 RPG Weitere Zonen und Gebiete 
1 Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen. 

 

2.1.1. Bauten, gebunden an eine sehr klare Bestimmung 

z.B. Steinbruch, Reitstall, Abfälle, Golf, usw. 

2.1.2. Bauten in Kleinsiedlungen 

Art. 33 RPV 

Zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen können besondere Zonen nach Artikel 18 
RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) 
dies in der Karte oder im Text vorsieht. 

 

2.2. Schutzzonen 

Art. 17 RPG Schutzzonen 
1 Schutzzonen umfassen 

a. Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;  

b. besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften; 

c. bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;  

d. Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen. 
2 Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen. 

Zugelassen werden können nur Schutzbauten 
 

2.3. Wald 

Art. 18 RPG Weitere Zonen und Gebiete 
3 Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt. 

Zugelassen werden können nur forstwirtschaftliche Bauten 
 
 
 
 
 
 
PS. Ist eine kantonale Kompetenz möglich, wird dies im Gesetzestext durch Unterstreichen hervorgehoben. 
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